
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Änderung der Verwaltungshandreichung 5.4 Förderung der jugendpflegerischen Arbeit  
hier: Änderung Nr. 1.1 auf Anregung der Ev. luth. Kirchengemeinde Sittensen zur Förderung 
von Kindern im Alter von unter 6 Jahren 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Kirchengemeinde Sittensen führt regelmäßig jährlich Familienfreizeiten durch, an der Eltern 
mit Kindern teilnehmen, die noch nicht 6 Jahre alt sind und deshalb nach der 
Verwaltungshandreichung nicht gefördert werden. Im letzten Jahr haben 7 Kinder im Alter von 
unter 6 Jahren an der Familienfreizeit teilgenommen.  
 
Die Kirchengemeinde Sittensen regt an, auch Kinder im Alter von unter 6 Jahren in die 
Förderung  aufzunehmen. Es wird vorgeschlagen, die Anregung aufzugreifen und die 
Verwaltungshandreichung entsprechend zu ergänzen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Dem Kreisausschuss wird für den Kreistag folgender Beschluss 
vorgeschlagen: 
Die Verwaltungshandreichung zur Förderung der jugendpflegerischen 
Arbeit wird unter Nr. 1.1 im 5. Absatz wie in der Anlage beigefügt, 
ergänzt: 
 
„Nach diesen Richtlinien werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene im 
Alter bis einschließlich 27 Jahren gefördert, [...] .“ 

 
 
 
 
 
Luttmann 
 

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt: 9 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2006-11/0159 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

24.04.2007 Jugendhilfeausschuss 

25.04.2007 Kreisausschuss 

20.06.2007 Kreistag 
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